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Vreni Spoerry-Toneatti
Fortpflanzungsmedizin und Gesetzgebung
Chancen und Grenzen eines Fortschritts
Der rechtliche Rahmen der Fortpflanzungs-
medizin - künstliche Befruchtung, Anonymität

des Samenspenders, Leihmutter usw. -
muss noch geschaffen werden. Er kann
grenzüberschreitend und multidisziplinär
bestimmt werden. Der Europarat hat in
Konferenzen, an denen Vertreter der Mitgliedstaaten

aus so verschiedenen Bereichen wie
Medizin, Jurisprudenz und Theologie
teilnahmen, Empfehlungen ausgearbeitet, um
die europäische Gesetzgebung optimal zu
koordinieren. Hat die «Leihmutter»
Anspruch auf das ihr eingepflanzte Embryo,
nachdem sie es ausgetragen hat? Hat das
Kind das Recht, den anonymen
«Samenspender» zu kennen? Was darf die
Forschung mit «überschüssigen», in vitro erzeugten

Embryonen machen? Dies sind einige der
neuen Fragen, in denen sich entscheidet -
und es gibt jeweils gute Argumente für
unterschiedliche Regelungen - welches nunmehr
Mögliche auch das Zulässige ist.
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